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Es werden nur Anlagen gefördert, die bis zum 31.12.2008 noch nicht bei der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) angemeldet waren.
 

interne Projekt-Nr.
	Bauherrschaft

	Name/
Organisation
     
Vorname
     

	
	Adresse
     
PLZ, Ort
     

	Kontakt
	Name
     
Vorname
     

	
	Tel.
     
E-Mail
     

	
	
	
	

	Anlagedaten
	Anlagestandort
	Strasse
     
	

	
	
	PLZ, Ort
     
	


	
	Nutzungsart des
Gebäudes
	 FORMCHECKBOX 

Einfamilienhaus


 FORMCHECKBOX 

Mehrfamilienhaus, Wohneinheiten        
 FORMCHECKBOX 

andere Nutzungsart        

	
	Anlageart
	 FORMCHECKBOX 

integrierte Anlage (in Dach oder Wand)

 FORMCHECKBOX 

angebaute Anlage (auf Dach oder Wand)

 FORMCHECKBOX 

freistehende Anlage

	
	Fläche Solarpanelen
	      m2
	

	
	Spitzenleistung
	      kWp
	

	
	Ausrichtung Panele
	      in Grad (Abweichung von Süden)

	
	Neigung Panele
	      in Grad (aus Horizontale)

	
	geschätzter 
Energieertrag
	
      kWh/a
	

	
	Baubeginn
	Monat/Jahr      

	
	geschätzte
Investitionskosten
	Fr.       


	Einreichen
	Einreichen vor Baubeginn mit allen erforderlichen Beilagen an:

Departement Bau, Verkehr und Umwelt

Fachstelle Energie, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau


	Beilagen
	· Offerte der Photovoltaikanlage (erhältlich beim Installateur)
· Foto mit Markierungen der vorgesehenen Panelenplatzierung 
· Bei Gebäudeneubau: Formular EN-1a, EN-1b oder EN-1c und EN-2a oder EN-2b (erhältlich beim Architekt, Planer oder Installateur)


	Bestätigung
	Hiermit werden die Richtigkeit der Angaben bestätigt und die Förderbedingungen akzeptiert.


	
	Ort und Datum
     
Unterschrift der Bauherrschaft 
     



Förderbedingungen und Informationen zum Gesuch 
Die Gesuchsunterlagen werden i.d.R. innerhalb eines Monats nach Eingang bearbeitet und abschliessend beurteilt. Nach erfolgreicher Prüfung des Gesuchs wird der Bauherrschaft eine Beitragszusicherung per Post zugestellt. Die finanzielle Förderhöhe orientiert sich an der Wirtschaftlichkeit und den verfügbaren Fördermitteln. Es gelten jeweils die Fördersätze zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung.
	Fördersätze für Photovoltaikanlage pro Gebäude

	integrierte Anlage
	pauschal Fr. 3500.- pro kWp
max. Fr. 35000.-

	angebaute Anlage 
	pauschal Fr. 2900.- pro kWp 
max. Fr. 29000.-

	freistehende Anlage
	pauschal Fr. 2500.- pro kWp 
max. Fr. 25000.-


· Die Photovoltaikanlage muss im Jahr 2009 definitiv bestellt und eine Anzahlung von mindestens 50 % der Gesamtanlagekosten an den Installateur geleistet werden. Der Förderbeitrag wird nur im Jahr 2009 ausbezahlt. Die Installation der Anlage kann also auch noch im Jahr 2010 erfolgen. Die Abrechnungsunterlagen müssen bis zum 15.12.2009 (Poststempel) bei der Fachstelle Energie eingereicht werden. Weitere Informationen dazu folgen mit der Beitragszusicherung beziehungsweise mit dem Entscheid des Kantons. 
· Es werden Anlagen bis zu 10 kWp gefördert. Bei grösseren Anlagen wird die Förderung für 10 kWp ausgerichtet. 

· Damit es nicht zu einer Doppelförderung mit dem Bund kommt, werden nur Anlagen gefördert, die bis zum 31.12.2008 noch nicht bei der kostendeckenden Einspeisevergütung (KEV) angemeldet waren. (Der Bund fördert die Anlagen vor dem 31.12.2008). 

· Der Herkunftsnachweis (HKN) für den von der Anlage eingespeisten Strom wird für 3 Jahre oder bis die Anlage in das System der KEV eintreten kann (je nach dem, was früher eintritt), an den Kanton übertragen. Eine Anmeldung bei der KEV ist also weiterhin möglich (www.swissgrid.ch, info@swissgrid.ch, Tel. 0848 014 014).
· Bei Neubauten muss 20 % des zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden (ESpaV § 10). Dient die Photovoltaikanlage zur Erfüllung dieser Regel, werden keine Förderbeiträge ausgerichtet (vgl. Formulare EN-1a, EN-1b oder EN-1c und EN-2a oder EN-2b).

· Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt ausschliesslich an den Bauherr und nicht an den Architekten, General​unternehmer, Projektverfasser oder Installateur der Haustechnikanlagen.

· Die vom Kanton ausbezahlten Fördermittel müssen auf der Steuererklärung beim Liegenschaftsunterhalt in Abzug gebracht werden.
· Die Fachstelle Energie hat jederzeit das Recht, Einsicht in die mit den Beitragsgesuchen zusammenhängenden Akten zu verlangen und Kontrollen an den ausgeführten Bauten und Anlagen vorzunehmen.
· Der Kanton Aargau, vertreten durch die Fachstelle Energie, kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die mit der Planung, der Erstellung und dem Betrieb der geförderten Anlage entstehen können.

· Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Förderbeiträge (§ 12 Abs. 3 des Energiegesetzes des Kantons Aargau vom 9. März 1993 [EnergieG]). Diese Förderbeiträge können nur im Rahmen des jährlichen Budgets ausgerichtet werden (§ 12 Abs. 5 EnergieG). Die Beitragszusicherung erfolgt ausdrücklich unter dem Vorbehalt, dass zum Auszahlungszeitpunkt auch die von den Eidgenössischen Räten und vom Grossen Rat bewilligten Mittel zur Verfügung stehen.
	  Informationen
	  www.energie.ag.ch 



	  Auskünfte
	  Telefon  062 835 28 83
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